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Beitragsordnung 
I. Grundlage 
Grundlage für die Regelungen in dieser Beitragsordnung ist der §9 Abs. 6 der Satzung in der Fassung vom 
08.08.2020 

II. Solidaritätsprinzip 
Wesentliche Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Vereins ist das Beitragsaufkommen der Mitglie-
der. 

Der Verein ist daher darauf angewiesen, dass alle Mitglieder ihre Beitragspflichten, die in der Satzung grund-
sätzlich geregelt sind, in vollem Umfang und pünktlich erfüllen. Nur so kann der Verein seine Aufgaben erfül-
len und seine Leistungen gegenüber seinen Mitgliedern erbringen. 

III. Beschlussfassung, Bekanntgabe, Inkrafttreten und Geltungsdauer 
Der Vorstand hat daher in seiner Sitzung am 12.02.2023 die nachfolgende Beitragsordnung beschlossen. 

Die Beitragsordnung wird auf der Homepage des TSV Behringersdorf 06 e. V. bekannt gemacht, tritt dann in 
Kraft und gilt unbefristet, bis sie durch den Gesamtvorstand mit einfacher Mehrheit bzw. durch die Mitglieder-
versammlung geändert wird. 

 

IV. Beitragspflicht 
1) Diese Beitragsordnung regelt gemäß § 9 der Vereinssatzung die Einzelheiten über die Pflichten der Mit-
glieder zur Entrichtung von Beiträgen an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung. Bei altersge-
mäßen Abstufungen gilt das zum 31.12. des Vorjahres erreichte Lebensalter. 
 
2) Alle Mitglieder des TSV Behringersdorf e.V. sind grundsätzlich beitragspflichtig. 
 
3) Bei jedem Tennis-Mitglied wird mit seinem Beitritt auch ein zusätzlicher Abteilungsbeitrag erhoben. 
 
Beiträge werden unterschieden zwischen: 
a. der Einzelmitgliedschaft 
b. der ermäßigten Mitgliedschaft 
c. der Familienmitgliedschaft 
d. der Ehrenmitgliedschaft 
 
Eine ermäßigte Mitgliedschaft ist möglich für: 
a. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres 
b. Schüler, Studenten und Auszubildende 
c. Rentner 
 
Anträge auf eine ermäßigte Mitgliedschaft sind mit entsprechendem Nachweis einzureichen. Dieser Nach-
weis ist gegebenenfalls jeweils bis zum 01.12. des laufenden Jahres dem Vorstand Finanzen neu vorzule-
gen. Liegt ein gültiger Nachweis zu diesem Zeitpunkt nicht vor, wird im folgenden Jahr der Beitrag der regu-
lären Einzelmitgliedschaft erhoben. 
 
Familien im Sinne dieser Beitragsordnung sind: 
a. Eheleute/Lebensgemeinschaften und deren Kinder 
b. Alleinerziehende und deren Kinder 
 
Familienbeitrag kann gewährt werden, wenn mindestens 2 Personen beitragspflichtige Mitglieder sind, wo-
von eine Person volljährig sein muss. Kinder können längstens bis zum Jahr der Vollendung des 18. Le-
bensjahres (= 18. Geburtstag) noch als Familienmitglieder berücksichtigt werden. 



Beitragsordnung TSV Behringersdorf 06 e.V., Günthersbühler Str. 75, 90571 Schwaig – Stand: Februar 23 

Beitragordnung TSV Behringersdorf 06 e.V. vom 12.02.2023 / mb 2/3 

 
 
4) Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht entbunden. 
 
5) Für Mitglieder, die aus sozialen oder sonstigen besonderen Gründen Beitragsermäßigung / Beitragserlass 
wünschen, kann dies auf Antrag gewährt werden. 
Über den Antrag entscheidet der Gesamtvorstand mit einfacher Mehrheit, nach Anhörung der Abteilung und 
Prüfung der vorgelegten Nachweise. 
 

V. Beitragszahlung 

1) SEPA-Lastschriftverfahren 
Der Beitrag für den Hauptverein ist bis zum 31.01. und der zusätzliche Tennisbeitrag bis zum 30.04. des Ge-
schäftsjahres fällig (jeweils letzter Bankarbeitstag). Der Beitragseinzug erfolgt durch Abbuchung von einem 
Girokonto. Die Beiträge des Vereins werden durch Abbuchungsermächtigung im SEPA-
Lastschriftverfahren erhoben. Die Ermächtigung kann vom Mitglied jederzeit widerrufen werden. Es gelten 
die banküblichen Verfahrensregeln. 

Gebühren, die durch Rückgabe der Lastschrift entstehen, sind vom Mitglied zu tragen. 
 
2) Deckung 
Mitglieder, die dem Verein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, sind dafür verantwortlich, dass das an-
gegebene Konto bei Einzug der Beiträge die entsprechende Deckung aufweist. Kommt es zu Rückbelastun-
gen, werden die hierbei entstehenden Kosten zzgl. 10.- EUR Bearbeitungsgebühr dem Mitglied in Rechnung 
gestellt. 

 
3) Vereinseintritt 
 Bei Vereinseintritt bis zum 31.3. des Jahres ist der volle, danach der monatlich anteilige Beitrag zu zahlen. 
 

4) Vereinsaustritt 
Der Austritt aus dem Verein ist ausschließlich zum Ende des Jahres möglich und muss dem Vorstand spä-
testens drei Monate vorher schriftlich erklärt werden. Wird die Kündigungsfrist nicht eingehalten, verlängert 
sich die Mitgliedschaft und damit die Pflicht zur Beitragszahlung um ein weiteres Jahr. 
 
5) Schnuppertraining 
Sportinteressenten, die eine Mitgliedschaft im Verein in Erwägung ziehen, sich zuvor aber vom Sportange-
bot überzeugen wollen, können einmalig bis zu 4 Wochen probeweise an den jeweiligen Übungsstunden 
teilnehmen. Diese „Schnupperteilnahme“ ist gebührenfrei, ein zusätzlicher Versicherungsschutz über die 
Sportversicherung der ARAG ist jedoch nicht gewährleistet. 

 
6) Beitragsanpassung 
Die Höhe der einzelnen Beiträge wird durch einstimmigen Beschluss des Gesamtvorstandes beschlossen. 
Erhöhungen um mehr als 20 % bedürfen der Zustimmung der Mitgliederversammlung. 
 

7) Sportversicherung 
In dem Grundbeitrag ist die Sportversicherung der ARAG inbegriffen. 

 
8) Beiträge 
Die Höhe der einzelnen Beiträge ergibt sich aus der Anlage A zu dieser Beitragsordnung. 
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VI. Mitgliederverwaltung 

1) Anschriftenwechsel und Änderung der Bankverbindung sind dem Vorstand unverzüglich mitzuteilen. Soll-
ten dem Verein durch verspätet oder nicht mitgeteilte Änderungen Kosten entstehen, werden diese dem Mit-
glied in Rechnung gestellt. 

2) Die Mitgliederverwaltung erfolgt durch elektronische Datenverarbeitung (EDV). Die personengeschützten 
Daten der Mitglieder werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz gespeichert. 
 
 
VII. Hand- und Spanndienste gemäß §9 Abs. 8 der Satzung 

Mitglieder über 14 Jahre, die die Sportanlagen wie z.B. den Sportplatz oder die Sporthalle(n) für Übungs- 
oder Wettkampfbetrieb nutzen, haben mind. 5 Stunden im Jahr zu erbringen. Können diese Stunden in 
Summe selbst verschuldet nicht erbracht werden, ist ein finanzieller Beitrag in Höhe von 35,00 € zu entrich-
ten. 
 

 

 

Anlage A: 

 
 

 

 


